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I:       Begründung zum Bauleitplanentwurf 
 
1.     Aufstellungsbeschluss / räumlicher Geltungsbereich 
 


Der Rat der Gemeinde Ladbergen hat in seiner Sitzung am 11.07.2013 die Aufstellung der 


3. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 5 „Sandtoschlag“ beschlossen. 


 


Der räumliche Geltungsbereich des Planes  befindet sich im nördlichen Ortskernbereich der Gemeinde 


und dort zwischen der Danziger Straße und Goethestraße. Der Geltungsbereich wird durch die 


Flurstücke Nr. 996 und Nr. 997 in der Gemarkung Ladbergen, Flur 50, gebildet: 


 


Grundlage der Planung bildet die Liegenschaftskarte des Katasteramtes Steinfurt vom 06.06.2013 (AZ: 


13-04890). 


 


Der räumliche Geltungsbereich ist in der Planzeichnung geometrisch eindeutig festgesetzt. 


 


In dem Geltungsbereich der Änderung gilt bislang die Örtliche Bauvorschrift „Gausebreede / 


Sandtoschlag“ der Gemeinde Ladbergen  vom April 1988. 
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2.     Planungsanlass / Aufstellungserfordernis 
 


Anlass für die 3. Änderung  des Bebauungsplans Nr. 5 sind veränderte Anforderungen an die bauliche 


Ausnutzung der im Ortskern gelegenen Flächen. Mit Hilfe der Aufstellung des Bebauungsplans sollen 


die planungsrechtlichen Voraussetzungen für eine intensivere Nutzung der zentral gelegenen 


Bauflächen geschaffen werden. 


 


Da es sich bei der geplanten Maßnahme um eine Nachverdichtung des bebauten Siedlungsbereiches 


und damit um eine Maßnahme der Innenentwicklung handelt, die Größe der festgesetzten 


Grundfläche (i. S. v. § 19 (2) BauNVO) weniger als 20.000 m² beträgt, die Pflicht zur Durchführung 


einer Umweltverträglichkeitsprüfung nicht besteht und keine Anhaltspunkte für eine Beeinträchtigung 


der in § 1 (6) Nr. 7b BauGB genannten Schutzgüter vorliegen, wird der Bebauungsplan im 


beschleunigten Verfahren gem. § 13a BauGB aufgestellt. 


 


Mit Satzungskraft (durch Bekanntmachung) verlieren die überlagerten Teilbereiche des 


Ursprungsbebauungsplanes ihre Gültigkeit.  


 


 


 


3.     Berücksichtigung des Flächennutzungsplanes 
 


Im wirksamen Flächennutzungsplan (FNP) der Gemeinde Ladbergen ist der Geltungsbereich des 


Plangebietes als Wohnbauflächen unmittelbar nördlich der symbolhaften Kennzeichnung des 


Siedlungsschwerpunktes dargestellt. Da „Allgemeine Wohngebiete“ (WA) ebenso wie 


„Kleinsiedlungsgebiete“ (WS) den „Wohnbauflächen“ zugeordnet werden, ist eine Anpassung des 


FNP nicht erforderlich, um dem Entwicklungsgebot (§ 8 (2) BauGB) des Baugesetzbuches zu 


entsprechen. 


 


 







 


3. Änderung B-Plan Nr. 5 „Sandtoschlag“ 6 
  


 


4.     Situation des Geltungsbereiches 
 


Die Fläche des Geltungsbereiches der Bebauungsplanänderung liegt bislang planungsrechtlich 


innerhalb eines „Kleinsiedlungsgebietes“. Die ursprüngliche Grundstücksgröße nördlich der Danziger 


Straße betrug bei im Nahbereich gelegenen Flächen ca. 1800 – 2000 m². Damit sollte eine 


Lebensmittelselbstversorgung gewährleistet sein. Zwischenzeitlich wurde das ehemalige Flurstück Nr. 


36 in zwei Flurstücke mit zwei Wohngebäuden geteilt. Die Freiflächen der beiden Grundstücke sind 


gärtnerisch gestaltet. 


 


Die Örtliche Bauvorschrift „Gausebreede/Sandtoschlag“ gilt für den gesamten Plangeltungsbereich.des 


Ursprungsbebauungsplanes. Der Änderungsbereich befindet sich unmittelbar an der Danziger Straße, 


die als Erschließungsstraße für das gesamte Baugebiet fungiert. 


 


Der Änderungsbereich weist weder eine nennenswerte Geländeneigung noch andere topografische 


Besonderheiten auf. Die Geländehöhe liegt zwischen 50 und 51 m ü NN. 
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5.     Planungsabsichten 
 


Die Gemeinde Ladbergen beabsichtigt eine verstärkte Innenentwicklung ihres Siedlungsbereiches zu 


betreiben. Damit sollen primär der Außenbereich geschützt und vorhandene Infrastrukturein-


richtungen verstärkt genutzt werden. In bereits weitgehend bebauten Bereichen soll diese Strategie 


entsprechend vorliegender Grundstückseigentümerwünsche sukzessiv aber dennoch kontinuierlich 


betrieben werden.  


 


 


5.1  Art der Nutzung 
 


Die Flächen des Änderungsbereiches sowie der unmittelbar angrenzenden Flächen sind bislang als 


„Kleinsiedlungsgebiete“ im Ursprungsbebauungsplan festgesetzt. 


 


Ursprünglich waren die aus heutiger Sicht sehr großen Grundstücke mit je einem wohn- und einem 


Stallungsgebäude bestanden. Die damalige intensive gartenbauliche und auf Nutztierhaltung 


orientierte Grundstücksnutzung hat sich deutlich verändert. Die ehemalig auf Selbstversorgung 


ausgelegten Flächen wurden teilweise geteilt und mit zusätzlichen Gebäuden bebaut. Die unbebauten 


Bereiche sind weitgehend als Ziergärten umgestaltet worden. Damit ist der ursprüngliche Zweck des 


Baugebietes verloren gegangen. Deshalb soll entsprechend der überwiegenden Nutzung des 


Änderungsbereiches und seiner Umgebung ein „Allgemeines Wohngebiet“ festgesetzt werden. 


Konflikte zur weiterhin verbleibenden Festsetzung „Kleinsiedlungsgebiete“ auf den Nachbarflächen 


werden nicht erwartet. 


  


Angesichts zu erwartender Unverträglichkeiten mit dem wohnbaulich geprägten Wohnumfeld sowie 


aus Gründen des erhöhten Platzbedarfes und wegen der unzureichenden Erschließungssituation sollen 


sowohl Tankstellen als auch Gartenbaubetriebe an dieser Stelle des Ortes ausgeschlossen werden. 


 


 


5.2  Maß der Nutzung / Bauweise 
 


Die bauliche Dichte soll entsprechend der Zielsetzung der städtebaulichen Nachverdichtung deutlich 


erhöht werden. Die Grundflächenzahl (GRZ) steigt von bislang 0,2 auf 0,4, die Geschossflächenzahl 


(GFZ) steigt angesichts der zukünftig maximal zweigeschossigen Bebauung von 0,2 auf 0,8. Damit ist 


eine den Obergrenzen der Baunutzungsverordnung (BauNVO) entsprechende Grundstücksausnutzung 


möglich. 


 


Eine Beschränkung des Maßes der Nutzung erfolgt weitergehend durch Festsetzung von maximaler 


First- und Traufhöhe (vgl. 5.3). 


 


Um eine höhere Grundstücksausnutzung auch faktisch zu ermöglichen, werden die bislang allein 


straßenrandorientierten Baugrenzen beibehalten. Das bedeutet, dass im Änderungsbereich nur eine 
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vordere Baugrenze festgesetzt wird, welche den bislang einheitlichen Mindestabstand der Baukörper 


zur Danziger Straße regelt. 


 


Die Bauweise (offen) soll jedoch nicht geändert werden, um den Charakter des Baugebietes nicht 


grundsätzlich zu verändern. 


 


Da keine Gründe vorliegen, Beschränkungen zur Lage von Nebenanlagen, Stellplätzen und Garagen im 


Sinne der §§ 12 und 14 der Baunutzungsverordnung zu treffen, sollen sie auch außerhalb der 


überbaubaren Grundstücksflächen zulässig sein. 


 


 


5.3  Gestaltung 
 


Die Gestaltung des Bereiches wird bislang im Wesentlichen durch die aus dem Jahr 1988 stammende 


„Örtliche Bauvorschrift“ bestimmt.  


 


Die teilweise strengen Regelungen wurden in der Vergangenheit im Gesamtgebiet jedoch nicht immer 


konsequent berücksichtigt. 


 


Die aus heutiger Sicht für das Erscheinungsbild wichtigen Vorgaben sollen deshalb als textliche 


Festsetzungen unmittelbar in den Bebauungsplan aufgenommen werden. Dadurch werden zwei 


Bauvorschriften in einem Regelungswerk zusammengefasst und sind für die Anwender und 


Betroffenen einfacher zu handhaben. Die „Örtliche Bauvorschrift“ wird für den Bereich der  


3. Änderung des Bebauungsplans Nr. 5 parallel aufgehoben. 


 


Die einheitlich ausgebildeten Hausdächer werden für diesen Ortsbereich als prägend angesehen. 


Darum wird das Satteldach mit einer Neigungsspanne, die der bisherigen Gestaltungsvorschrift 


entspricht, vorgegeben. Darüber hinaus wird in Berücksichtigung des vorhandenen Bestandes und um 


störende Auffälligkeiten in dem weitgehend einheitlichen Erscheinungsbild zu verhindern, die Farbe 


der Dacheindeckung weiterhin vorgegeben. Materialien und Farbgebung der Gebäudewände 


bedürfen auch angesichts der weitgehend vorhandenen randlichen Grundstücksbegrünung keiner 


expliziten Regelung. 


 


Die anstelle der bisherigen Eingeschossigkeit ermöglichte Bebauung mit zwei Vollgeschossen soll 


derart beschränkt werden, dass das bisherige Erscheinungsbild erhalten bleibt. Darum wird erneut eine 


geringe Traufhöhe festgesetzt. Diese wurde gegenüber den bisherigen Regelungen der „Örtlichen 


Bauvorschrift“ um 0,1 m auf maximal 0,5 m über der Decke des Erdgeschosses erhöht, um den 


gestiegenen Anforderungen der Wärmedämmung Rechnung zu tragen. 


 


Um zu große Gebäudehöhen zu verhindern, wird die Firsthöhe der Gebäude auf max. 10 m über 


Erdgeschossfertigfußboden beschränkt. Die Erdgeschossfußbodenhöhe wird (von der Oberkante der 


benachbarten öffentlichen Verkehrsfläche) ebenfalls nach oben begrenzt, um ggf. erhaben wirkende 


Hauseingangssituationen in diesem Siedlungskontext zu vermeiden. 
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6.    Erschließung 
 


6.1    Verkehrserschließung 
 


Die verkehrliche Anbindung wird nicht geändert. Der Änderungsbereich wird unmittelbar durch die 


Danziger Straße erschlossen. Deren Breite und Ausbauzustand erlaubt auch den durch die bauliche 


Verdichtung zu erwartenden, geringen Mehrverkehr problemlos aufzunehmen. Der ruhende Verkehr 


kann auch weiterhin auf den relativ großen Grundstücken untergebracht werden. 


 


Über verschiedene Erschließungsstraßen sind die beiden klassifizierten Verkehrswege L 597 


(Tecklenburger Straße) und L 555 (Lengericher Straße) kurzwegig erreichbar. 


 


 


6.2     Ver- und Entsorgung 
 


Es sind keine zusätzlichen Ver- und Entsorgungseinrichtungen erforderlich.  


 


 


7.     Immissionsschutz 
 


Im relevanten Umfeld sind weder gewerbliche noch straßenverkehrlich erhebliche Emitenten 


vorhanden. Landwirtschaftliche Immissionen sind an dieser Stelle des Ortes angesichts der Entfernung 


zu landwirtschaftlich genutzten Flächen und Betriebe nicht zu erwarten. 
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8.     Denkmalschutz / Denkmalpflege 
 


Innerhalb des Geltungsbereiches des Bebauungsplans befinden sich weder Baudenkmäler noch 


sonstige Denkmäler im Sinne des Denkmalschutzes (DSchG NRW) bzw. Objekte, die im Verzeichnis des 


zu schützenden Kulturgutes der Gemeinde Ladbergen enthalten sind. Blickbeziehungen und 


Fernwirkungen von und zu Baudenkmälern werden nicht beeinträchtigt. 


 


Auf ggf. erforderliche Maßnahmen beim Auffinden denkmalgeschützter Objekte (Bodendenkmäler) 


wird in der Planzeichnung gesondert verwiesen. 


 


 


9.     Planverwirklichung / Bodenordnung 
 


Die Planverwirklichung bleibt den einzelnen Grundstückseigentümern vorbehalten. Es existieren keine 


Planungsabsichten, die öffentlich bewirkte Bodenordnungsmaßnahmen erforderten. 


 


 


10. Flächenbilanz 
 


Die Fläche des Änderungsbereiches beträgt ca. 0,2 ha. 


 


 


11. Erschließungskosten 
 


In den Haushalt einzustellende Erschließungskosten entstehen der Gemeinde nicht. 
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II:      Beschreibung möglicher Umweltauswirkungen 
 


Der Bebauungsplan wird als Bebauungsplan der Innenentwicklung und Anwendung der Vorschriften 


des § 13a BauGB aufgestellt. Demnach gelten die Vorschriften des vereinfachten Verfahrens nach § 13 


Abs. 2 und Abs. 3 Satz 1 BauGB entsprechend. Im Sinne dieser Vorschriften wird von einer expliziten 


Umweltprüfung nach § 2 Abs. 4 BauGB, von dem Umweltbericht nach § 2a BauGB, von der Angabe 


nach § 3 Abs. 2 Satz 2 BauGB, sowie von der zusammenfassenden Erklärung nach § 10 Abs. 4 BauGB 


abgesehen. 


 


 


1.       Bestandsaufnahme der einschlägigen Aspekte des derzeitigen 
Umweltzustandes, einschließlich der Umweltmerkmale der 
Gebiete, die voraussichtlich erheblich beeinflusst werden 


 


1.1  Geologie / Boden 
 


Die Geologische Karte zeigt für den Bereich Ladbergen Talsand der Weichsel-Kaltzeit im Pleistozän. 


 


Im Plangebiet wird Podsol-Regosol angetroffen. 


 


Vorherrschende Bodenart der Podsol-Regosol als grundwasser- und staunässefreie, tiefgründige Sand- 


und Schüttboden ist Mittel- und Feinsand. 


 


Entsprechend der Karte der schutzwürdigen Böden vom Geologischen Dienst NRW handelt es sich 


hierbei um einen sehr schutzwürdigen Boden als Extremstandort zur Biotopentwicklung. 


 


Durch die zulässige bauliche Nutzung findet / fand bereits eine weitgehende Verlagerung und 


teilweise Versiegelung der oberen Schichten statt. 


 


 


1.2      Gewässer / Grundwasser 
 


Nördlich des Plangeltungsbereiches befindet sich das Fließgewässer Lengericher Aabach und südlich 


der  Ladberger Mühlenbach. Die Abstände betragen ca. 340 bzw. 500 m. Im Geltungsbereich selbst 


sind keine offenen Gewässerstrukturen vorhanden. 


 


Durch die bislang zugelassene Nutzung der Flächen ist eine Anreicherung des Grundwassers bereits 


eingeschränkt; Beeinträchtigungen der Grundwasserqualität sind jedoch nicht bekannt. 


 


Wasserschutzgebietsausweisungen bestehen im nahen Umfeld nicht. 
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1.3      Klima / Lufthygiene 
 


Im Bereich der planungsrechtlich zulässigen Flächen des Kleinsiedlungsgebietes ist von einer gewissen 


Frischluftproduktion auszugehen. Die relativ großen Gartenflächen können einen geringfügigen 


Ausgleich der klimatischen Auswirkungen stärker versiegelter Siedlungsbereiche bewirken. 


 


 


1.4  Arten / Lebensgemeinschaften 
 


Die potenzielle natürliche Vegetation des Planbereiches besteht aus einem trockenen Eichen-Buchen-


Wald. Bodenständige Bäume und Sträucher sind Stieleiche, Sandbirke, Traubenkirsche, Espe, 


Vogelbeere, Faulbaum, Salweide. 


 


Tatsächlich stellt sich die Umgebung als locker bebauter Siedlungsbereich mit tlw. größeren 


Gartenflächen dar. Der mit mehreren baulichen Anlagen bestandene Änderungsbereich weist einen 


höheren Anteil nicht heimischer bzw. standortfremder Gehölze und Zierpflanzen auf. 


Planungsrechtlich handelt es sich um ein „Kleinsiedlungsgebiet“. 


 


Faunistische Untersuchungen wurden nicht durchgeführt. Angesichts der verdichteten Situation der 


Ortslage sind überwiegend Kulturfolgerarten zu erwarten. Besonders geschützte Arten sind in diesem 


Bereich nicht bekannt. 


 


 


1.5  Orts- / Landschaftsbild 
 


Das Ortsbild wird im Planungsbereich durch die relativ gleichförmig gestalteten Wohngebäude mit 


ihren einheitlichen Neigungsdächern geprägt. Es besteht eine intensive randliche Begrünung.  


 


Einblicke von außen sind nur sehr eingeschränkt möglich. 


 


 


1.6  Mensch / Gesundheit 
 


Der Plangeltungsbereich befindet sich im Siedlungskernbereich der Gemeinde Ladbergen. Es handelt 


sich um einen weitläufigen Wohngebietsbereich mit verkehrsberuhigten Erschließungsstraßen.  


 


Gesundheitsgefährdende Einflüsse sind nicht bekannt. 
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1.7  Kultur / Sachgüter 
 


Innerhalb des Änderungsbereiches sind weder Bau- und Bodendenkmäler noch Naturdenkmäler 


vorhanden. 


 


Auch umweltrelevante Sachgüter sind nicht vorhanden. 


 


 


1.8  Wechselwirkungen 
 


Die bauliche Nutzung beeinflusst vor allem die Arten und Lebensgemeinschaften des Planungsraumes 


sowie die Versickerung von Niederschlägen und das Kleinklima. Weitergehende besondere 


Wechselwirkungen zwischen den verschiedenen Umweltmedien sind jedoch nicht erkennbar. 


 


 


2.       Prognose über die Entwicklung des Umweltzustandes bei 
Durchführung der Planung  


 


2.1  Boden 
 


Durch die geänderten Festsetzungen im Bebauungsplan wird eine deutlich höhere Versiegelung  der 


Flächen rechtlich zugelassen. Ein Verlust von Oberboden  ist dadurch zu erwarten, auch wenn eine 


Andeckung in Randbereichen voraussichtlich zumindest teilweise möglich ist. 


 


 


2.2  Wasser 
 


Das Niederschlagswasser kann aufgrund der bislang bereits zulässigen Versiegelung nur in reduziertem 


Umfang auf der Fläche selbst versickern. Durch die geänderten Festsetzungen wird eine 


weitergehende Versiegelung ermöglicht, die vsl. eine Ableitung des Niederschlagswassers bedingt. 


Eine relevante Reduzierung des Grundwasserdargebotes ist dadurch insbesondere wegen der kleinen 


Gesamtfläche aber nicht zu erwarten. 


  


 


2.3  Klima / Lufthygiene 
 


Durch die planungsrechtlich modifizierte Neufestsetzung der Flächen können allenfalls in sehr kleinem  


Umfang zusätzliche Klimabeeinflussungen  entstehen, da der Grad der Versiegelung sich nur 


geringfügig erhöht. 
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2.4  Arten / Lebensgemeinschaften 
 


Der Artenbesatz im Bereich des Änderungsbereiches wird durch die beabsichtigte Planung allenfalls 


sehr geringfügig tangiert. Die geplante Verdichtung kann evtl. zu einer teilweisen Verdrängung 


einzelner Individuen von Kulturfolgerarten führen. Angesichts der Kleinräumigkeit des Änderungs-


bereiches werden jedoch keine relevanten Auswirkungen auf das Artengefüge erwartet. 


Artenschutzrechtlich relevante Belange im Sinne des BNatSchG werden nach derzeitigem 


Kenntnisstand nicht berührt. 


 


 


2.5  Orts- / Landschaftsbild 
 


Relevante Auswirkungen auf das Ortsbild sind im Hinblick auf die zukünftigen Festsetzungen kaum zu 


erwarten. Die größere Flächen- und Volumenausnutzung der Fläche entspricht durchaus anderen 


(auch benachbarten) Siedlungsbereichen der Gemeinde. 


 


 


2.6  Mensch / Gesundheit 
 


Auswirkungen auf das menschliche Wohlbefinden oder gar die Gesundheit im Umfeld vorhandener 


Nutzungen sind durch die geänderte Nutzungsintensität nicht zu erwarten.  


 


 


2.7  Kultur / Sachgüter 
 


Kulturelle Funktionen sind im Zusammenhang mit dem Vorhaben ebenso wenig wie ökologisch 


relevante Sachgüter in bedeutsamer Weise beeinträchtigt.  


 


 


2.8  Wechselwirkungen 
 


Die grundsätzlich bereits festgestellten Wechselwirkungen bleiben in vollem Umfang erhalten. Durch 


die zusätzlich zugelassene bauliche Verdichtung werden die Wirkungen allenfalls geringfügig verstärkt.  


 


 


2.9  Nichtdurchführung der Planung 
 


Die sogenannte 0-Variante (d. h. Planungs-/Realisierungsverzicht) würde vsl. an anderer Stelle (durch 


zusätzliche Bebauung) zu erhöhten Auswirkungen führen. Voraussichtlich wäre die Inanspruchnahme 


von Außenbereichsflächen erforderlich, was in der Regel zu deutlich größeren Auswirkungen auf die 


Umweltmedien führte. 
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3.      Geplante Maßnahmen zur Vermeidung, Verringerung und zum 
Ausgleich der nachteiligen Auswirkungen 


 


 


3.1  Vermeidungs- / Verminderungsmaßnahmen 
 


Grundsätzlich wird durch die vorgesehene Verdichtung des bereits bebauten Siedlungsbereiches ein 


geringerer Eingriff bewirkt als bei einer Inanspruchnahme neuer Siedlungsflächen.  


 


 


3.2  Eingriffs- / Ausgleichsregelung 
 


Im beschleunigten Verfahren (gem. § 13a (2) Nr. 4  BauGB) gelten Eingriffe, die aufgrund der 


Aufstellung des Bebauungsplanes zu erwarten sind, als im Sinne des § 1a (3) Satz 5 BauGB vor der 


planerischen Entscheidung erfolgt oder zulässig. 


 


Eine spezifische Kompensationsberechnung ist in diesem Planverfahren deshalb entbehrlich.  
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4.     In Betracht kommende anderweitige Planungsmöglichkeiten 
(Alternativen) 


  


Unmittelbare Alternativen zu den getroffenen Festsetzungen bestehen bei Erweiterungsabsichten 


vorhandener baulicher Anlagen nicht. Neubauten, die ebenfalls zu einer räumlichen Verdichtung im 


Bestand führen, nutzen vorhandene Infrastruktureinrichtungen – an anderer Stelle alternativ errichtete 


Neubauten würden evtl. neue Infrastrukturanlagen erforderlich machen. Dafür müssten ggf. auch 


neue Baugebiete vorbereitet werden. 
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